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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Das Staatliche Bauamt Schweinfurt plant den Neubau der Brücke der B 286 über die Industrie-

straße bei Schwebheim. Um die Durchgängigkeit der B 286 während der Baumaßnahme für den 

Verkehr zu erhalten ist der Bau einer Behelfsbrücke erforderlich. Der Planungsabschnitt beginnt 

ca. 166 m südlich der Brücke und endet ca. 175 m nördlich der Brücke. Die Ausbaulänge beträgt 

ca. 250 m. Die Umfahrungsstrecke verläuft östlich parallel zum Brückenbauwerk. 

In der vorliegende saP werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Ar-

ten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt 

und dargestellt.  

 ggf. bei Erfüllung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen die naturschutzfachlichen 

Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ge-

prüft.  

 

1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

 Angaben über ausgewertete vorhandene Untersuchungen, Artenschutzkartierung, Arten- 

und Biotopschutzprogramm Landkreis Schweinfurt, Luftbilder, topografische Karten.  

 Fachliteratur mit Verbreitungskarten (vgl. Literaturverzeichnis). 

 Aussagen der Unteren Naturschutzbehörde (Landkreis Schweinfurt) zu Nachweisen oder 

potenziellen Vorkommen von Arten und Befragung von Gebiets- und Artenkennern. 

 Faunistische Erfassungen der Fledermäuse, Vögel und Reptilien (ifanos planung, 2015) 

Im Rahmen der flächendeckenden Erfassungen der Avifauna für den Ausbauabschnitt Schwein-

furt – Schwebheim wurden von Mitte März bis Anfang Juni 2015 insgesamt fünf Begehungen 

(08.04./10.04., 21.04./23.04., 07.05./08.05., 28.05., 25.06.) durchgeführt. Als planungsrelevante 

Vogelarten wurden innerhalb des Wirkraums der Brückenerneuerung Bluthänfling, Dorngrasmü-

cke, Feldsperling, Goldammer, Grünspecht und Nachtigall erfasst.  

Zur Erfassung der Zauneidechse fanden 2015 2 Begehungen (09.07. und 04.09.) statt. Im Be-

reich der Industriestraßenunterführung wurden südlich der Brücke östlich und nördlich der Brücke 

östlich und westlich der B 286 Zauneidechsen festgestellt. Der Südwestquadrant ist für Zau-

neidechsen ungeeignet - der Bereich ist durch eine Stützmauer befestigt, dahinter findet sich 

dichte Gehölzvegetation. Aufgrund der Exposition Richtung Nord(West)en und der relativ steil 

ausgebildeten Böschung bleibt der Bereich tagsüber weitgehend beschattet. 
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1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen 

sich auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 19. Januar 2015 Az.: IIZ7-4022.2-

001/05 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 01/2015. 

 

 

2 Wirkungen des geplanten Vorhabens 

Beschreibung des Planungsgebiets und vorhandener Habitatstrukturen 

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst einen ca. 520 m langen und 100 m breiten Korridor (je 

ca. 50 m beidseits der Bundesstraße). Von der Maßnahme sind Altgras- und Gehölzbereiche 

betroffen. Es finden sich Lebensraumstrukturen für Vögel und Reptilien.  

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die Beeinträchtigungen und Störungen der 

streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

 

2.1 Bauzeitliche Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 Zusätzliche Flächenumwandlung (vorübergehende Inanspruchnahme) 

Über die geplanten Böschungen und Nebenflächen hinaus werden im Brückenbereich öst-

lich und westlich der B 286 Flächen für vorübergehende Inanspruchnahme benötigt. Durch 

den Oberbodenabtrag besteht die Gefahr einer Zerstörung von Lebensstätten bodenbrüten-

der Vögel sowie einer Tötung oder Verletzung von Reptilien.  

Gemäß dem Urteil zur Ortsumgehung Freiberg vom 04.07.2011 muss das Tötungsverbot individuen-

bezogen geprüft werden. Es liegt demnach ein Verbotstatbestand der Tötung vor, wenn durch das 

Bauvorhaben das Tötungsrisiko der Art signifikant erhöht wird. Falls dies der Fall sein sollte, muss 

rechtlich der Weg über eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Absatz 7 BNatSchG unter Berück-

sichtigung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen genommen werden.  

Laut dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtshofs vom 08.01.2014 zum Neubau der A 14 nördlich 

Colbitz hinsichtlich der ausgedehnten Bagatellgrenzen bei Anwendung des Tötungsverbots ist die zu-

sätzliche Prüfung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für Maßnahmen der Baufeldfreima-

chung künftig nur dann erforderlich, wenn das Tötungsrisiko für die geschützten Arten trotz im zumut-

baren Umfang vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht ist. 

Ob durch das geplante Vorhaben eine signifikante Erhöhung des Tötungsverbots vorliegt, wird in den 

vorliegenden Unterlagen geprüft. 

 Benachbarungs-/Immissionswirkungen (Lärm und Erschütterung, Schadstoffimmissionen)  

Im Rahmen der Baumaßnahme kommt es zu zusätzlichem Transportverkehr und Maschi-

neneinsatz (Lkw-Verkehr: Erdbau, Planum, etc). Lärm, Abgase und optische Effekte (Licht, 

etc.) können zu Störungen von Tieren, die ihre Lebensstätten im Umfeld der Baumaßnahme 

haben, kommen.  
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2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

 Flächenumwandlung (Versiegelung und Überbauung, dauerhafte Inanspruchnahme) 

Für den Bau der Behelfsbrücke werden Grasstrukturen und Gehölze auf Straßennebenflä-

chen zeitweise versiegelt bzw. durch Anlage neuer Böschungen und Straßennebenflächen 

überbaut. Betroffen sind Lebensraumstrukturen für Vögel (Dorngrasmücke, Bluthänfling, 

Goldammer) und die Zauneidechse.  

 Barrierewirkung und Zerschneidung 

Für bodengebundene Tierarten stellt die verkehrreiche B 286 bereits jetzt eine unüberwind-

liche Barriere dar. Vögel und Fledermäuse werden auch während der Bauzeit und danach 

die Industriestraßenunterführung für Querungsflüge nutzen können. 

 

2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

 Mögliche Verstärkung von Benachbarungs-/Immissionswirkungen (Verkehrsaufkommen, 

Lärm und Erschütterung, Schadstoffimmissionen) 

Durch Bau der Behelfsbrücke werden Immissionen des Verkehrs auf der B 286 weiter nach 

Osten verlagert. Östlich der Industriestraßenunterführung finden sich jedoch ausschließlich 

Bereiche des Gewerbegebietes ohne Lebensraumfunktion für relevante Arten. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den 

hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu min-

dern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt 

unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen (Bezeichnung der Maßnahmen entsprechend 

der Unterlage 19.1): 

Spezielle Maßnahmen zur Vermeidung: 

1 V: Vorgaben zur Baudurchführung 

1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Gehölz- und Baumfällungen  

Damit bau- und anlagebedingt nicht in belegte Brut-, Nist-, Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

im Gebiet vorkommenden Vogelarten eingegriffen wird, werden Gehölzschnittmaßnahmen und 

Baumfällungen ausschließlich in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt 

(außerhalb der Brutzeit von Vögeln).  

1.2 V: Maßnahme Zauneidechse 

Im Bereich der zukünftigen Baufelder erfolgt ab Oktober vor Beginn der Baumaßnahme nach 

einer Kontrolle, ob noch Zauneidechsen aktiv sind, das Entfernen von relevanten Habitatstruktu-

ren für die Zauneidechse durch bodennahes Abschneiden der Gehölze, Mähen der Grasflächen 

und Abtransport des Mahdguts. Die Entfernung der Strukturen erfolgt in Richtung zu den Ersatz-

habitaten (Maßnahme 5 ACEF) hin. Ziel ist, die Tiere in der nächsten Aktivitätsperiode aus dem 

Eingriffsbereich heraus in Habitate außerhalb des Baufelds zu drängen. Darüber hinaus wird im 

Frühjahr entlang der Baufeldgrenze ein Amphibien-/ Reptilienzaun aufgestellt und auf der Bau-

feldseite mehrere Fangeimer mit Prädatorenschutz (Einbringen von Moos als Versteckmöglich-

keit) im Abstand von 3-5 m eingegraben. Die Eimer werden mindestens einmal täglich hinsicht-

lich Zauneidechsen kontrolliert. Evtl. vorgefundene Tiere werden in die zuvor angelegten mit 

einem Amphibien- / Reptilien-Schutzzaun gezäunten Ersatzhabitate verbracht (Maßnahme 5 

ACEF). Vor dem Entfernen der Wurzelstöcke ab Ende Mai erfolgt ein mehrmaliges Begehen des 

Baufelds mit Kontrolle hinsichtlich dort verbliebener Zauneidechsen. Sollten noch Zauneidechsen 

vorgefunden werden, so werden die Tiere abgefangen und in die Ersatzhabitate verbracht. 

2 V: Verbesserung der Habitatstrukturen für Vögel der halboffenen Landschaft (Bluthänf-

ling, Dorngrasmücke, Goldammer, Nachtigall) 

Im Zuge der für den Eingriff erforderlichen Ausgleichsflächen werden für in den Straßenbegleit-

gehölzen brütende Vogelarten wie Bluthänfling, Dorngrasmücke, Nachtigall, Klappergrasmücke 

und Goldammer geeignete Habitatstrukturen in Form von Extensivgrünland und Heckenberei-

chen geschaffen.  

3 V: zauneidechsenfeindliche Gestaltung der Böschungen der Umfahrung 

Die Böschungen der bauzeitlichen Umfahrung werden zauneidechsenfeindlich gestaltet, um eine 

Besiedlung mit Zauneidechsen in den für die Art nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehenden 

Bereichen zu verhindern. In den Böschungsbereichen erfolgt hierfür eine 10 cm starke Hu-
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musandeckung und Einsaat von Intensivgrün (RSM 7.1.1 mit 10-20 g/m²). Es erfolgt häufige 

Mahd, so dass eine kurze Grasnarbe entsteht. 

4 V: Schutzzäune 

4.1 V: Kombinierter Bau- und Amphibienschutzzaun, temporär 

4.2 V: Kombinierter Bau- und Amphibienschutzzaun, dauerhaft 

Baufeldbereiche im Nordwest-, Nordost- und Südost-Quadranten (ökologisch wertvolle Bereiche 

bzw. Zauneidechsenlebensräume) werden durch Schutzzäune vor einer vermeidbaren vorüber-

gehenden Inanspruchnahme geschützt. Zur Verhinderung einer Rückwanderung von Zaun-

eidechsen in das Baufeld werden die Schutzzäune kombiniert mit einem Amphibien-/ Reptilien-

Schutzzaun (alternativ kann Gewebefolie zur Verwendung kommen) ausgeführt. Schutzzäune 

um das Baufeld verbleiben bis zum Abschluss der Baufeldfreiräumung. Ausgenommen sind die 

Schutzzäune an der jeweils von der Baustelle abgewandten Seite des Baufelds, diese verbleiben 

dauerhaft für die Aufrechterhaltung der Umfahrung (s. Unterlage 9.1).  

4.3 V: Amphibien-/Reptilienschutzzaun 

Die Zauneidechsen-Ersatzhabitate (Maßnahme 5 ACEF) werden durch einen speziellen Amphi-

bien- / Reptilien-Schutzzaun (z.B. Ehlert & Partner, Agrotel oder Maibach) gezäunt. Nach einer 

Eingewöhnungszeit werden die Zäune an der von der Baustelle abgewandten Seite geöffnet.  

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt unter Anwesenheit einer Umweltbaubegleitung mit ent-

sprechender fachlicher Qualifikation. 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-

tionalität  

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG) 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) werden durchgeführt, um Beeinträchtigungen lokaler Populationen zu vermeiden. 

Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

5 ACEF: Ersatzhabitate für die Zauneidechse 

In den Böschungsbereichen östlich der B 286 wird nördlich und südlich in Zauneidechsen-

Lebensräume eingegriffen. Zur Gewährleistung von Ausweichmöglichkeiten für die Art werden 

beiderseits der B 286 zwei Flächen vor Beginn der Freiräumung des Baufelds abgeräumt 

und durch Strukturanreicherung als Zauneidechsenhabitat gestaltet (genaue Lage s. 

Unterlage 9.2 Maßnahmenplan). Die exakte Lage wird vor Ort durch die Umweltbaubegleitung 

festgelegt. 
Hierzu werden Flächen mit einem Durchmesser von mindestens 5 m ausgekoffert. Die Aushub-

tiefe liegt auf der südlichen Hälfte des Kreises bei ca. 50 cm, auf der nördlichen Hälfte bei ca. 1 

m. Die nördliche Hälfte der Fläche wird mit Steinen mit einem Durchmesser zwischen 60 bis 300

mm Durchmesser aufgefüllt und ca. 1 m hoch aufgeschüttet, so dass eine südexponierte Fläche 

entsteht. Im mittleren Bereich kann der Halbkreis leicht sichelförmig ausgedünnt werden. Der 

Halbkreis auf der südlichen Seite wird mit Sand und nährstoffarmem Substrat aufgefüllt. Das 

fünf
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Aushubmaterial wird auf der Nordseite angefüllt und mit Grassoden abgedeckt. Auf das Zaun-

eidechsenhabitat werden größere Steine und Wurzeln zur Verwendung als Sonnplätze aufge-

bracht. (s. Abb. 1). 

Die Flächen werden mit einem Amphibien-/Reptilienzaun eingezäunt, so dass gefangene Tiere 

nicht wieder in ihre angestammten Lebensräume zurückkehren können. Die Habitate werden 

regelmäßig hinsichtlich des Nahrungsangebots kontrolliert, ggf. erfolgt Zufütterung. 

 

 

Abb. 1: Querschnitt durch ein Zauneidechsenersatzhabitat 
 

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt unter Anwesenheit einer Umweltbaubegleitung mit ent-

sprechender fachlicher Qualifikation. 

 

 

Monitoring  

Die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme wird überprüft. Sollten sich die Strukturen nicht entspre-

chend entwickeln bzw. nicht von den betroffenen Tierarten angenommen werden, erfolgt eine 

Nachbesserung. 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblätter): Beschädigen oder Zerstören von Standorten 

wild lebender Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädi-

gen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsfor-

men.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

wird. 

Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL wurden innerhalb des Plangebiets nicht nachgewie-
sen. Potenzielle Lebensräume kommen nicht vor.   
 

4.1.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 

i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung oder Zer-

störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gewahrt wird.  

 
Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Tieren während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 
Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Verletzung oder 

Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-

men im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 

die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Tö-

tungsrisiko für die jeweilige Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadens-

vermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. 
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Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

4.1.2.1 Säugetiere 

Fledermäuse 

Für den Streckenabschnitt der B 286 zwischen Schweinfurt und Schwebheim fanden 2007, 2011 

und 2015 Fledermausuntersuchungen statt. Das Untersuchungsgebiet besitzt keine besondere 

Relevanz hinsichtlich Fledermäuse. 
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4.1.2.2  Reptilien 

Zauneidechse (Lacerta agilis)  

Europäische Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

1. Grundinformationen 

Rote-Liste Status  Deutschland: V Bayern: V Art im UG   nachgewiesen  potenziell möglich 
Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die wärmeliebende Zauneidechse besiedelt ein breites Biotopspektrum von strukturreichen Flächen (Gebüsch-
Offenland-Mosaik) einschließlich Straßen-, Weg- und Uferrändern. Geeignete Lebensräume sind wärmebegünstigt, 
bieten aber gleichzeitig Schutz vor zu hohen Temperaturen. Die Habitate müssen im Jahresverlauf ein Mosaik 
unterschiedlichster Strukturen aufweisen, um im Jahresverlauf trockene und gut isolierte Winterquartiere, geeignete 
Eiablageplätze, Möglichkeiten zur Thermoregulation, Vorkommen von Beutetieren und Deckungsmöglichkeiten zu 
gewährleisten. Dabei ist häufig eine sehr enge Bindung der Zauneidechse an Sträucher oder Jungbäume festzu-
stellen. 

Lokale Population:  

Während der Kartierungen 2015 konnte die Zauneidechse in den Böschungen im Umfeld der Brücke auf der 
nordwestlichen, nordöstlichen und südöstlichen Seite nachgewiesen werden. Die nächstgelegenen Nachweise aus 
der ASK liegen für das Mainufer bei Grafenrheinfeld vor (z.B. Fundpunkte 5927-734, 744, 746 749, 753; 2005). Die 
Artbestände in Straßenböschungen der B 286 und angrenzenden Wald- und Wegrändern südlich Schweinfurt 
bilden die lokale Population. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 
 - 3 und 5 BNatSchG 

Im Zuge der Baufeldfreiräumung für den Bau der Behelfsbrücke gehen im Böschungsbereich östlich der B 286 
nördlich und südlich der Industriestraße Zauneidechsenlebensräume verloren.  

Zum Erhalt von Lebensraumstrukturen der Zauneidechse werden auf der Westseite nördlich des Eingriffsbereichs 
und auf der Ostseite der B 286 südlich und nördlich des Eingriffsbereichs Ersatzlebensräume geschaffen. Die öko-
logische Funktion der Lebensstätten bleibt demnach erhalten. Die temporären Böschungsbereiche der Behelfsbrü-
cke werden zauneidechsenfeindlich gestaltet um eine Besiedlung zu unterbinden. Nach dem Rückbau der Behelfs-
brücke und der Fertigstellung der Brücke werden die endgültigen Böschungsbereiche wieder 
zauneidechsengerecht gestaltet, so dass eine Einwanderung aus den angrenzenden Habitaten erfolgen kann. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich:  
 5 ACEF: Ersatzhabitate für die Zauneidechse 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG 

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm und Erschütterungen kommt es zu keinen erheblichen Störungen der  
Zauneidechsenvorkommen, da die Art darauf nicht empfindlich reagiert und auch im Böschungsbereich von stark 
befahrenen Straßen und Bahnlinien vorkommt. Eine Beeinträchtigung von Individuen während der Winterruhe kann 
weitgehend vermieden werden, wenn die Baufeldräumung (Entfernung von Wurzelstöcken der von Oktober bis En-
de Februar zu schneidenden Gehölze und Durchführung von Bodenabräumungen) nach der Winterruhe der Art 
stattfindet. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass es zu erheblichen Störungen von Tieren während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht- und Überwinterungszeiten kommt.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 
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Zauneidechse (Lacerta agilis)  

Europäische Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 und 5 
 BNatSchG 

In den Böschungsbereichen östlich der B 286 nördlich und südlich der Industriestraße wird in Zauneidechsenle-
bensräume eingegriffen. Zur weitgehenden Vermeidung einer Tötung von Zauneidechsen werden die Gehölze zwi-
schen Oktober und Februar bodennah abgeschnitten, das Gras gemäht und das Mahdgut abtransportiert, um die 
Tiere aus dem Baufeld hinaus zu drängen. Im Frühjahr werden entlang der Baufeldgrenze ein Amphibien-/ Reptili-
enzaun aufgestellt und auf der Baufeldseite mehrere Fangeimer im Abstand von 3-5 m eingegraben. Die Eimer 
werden mindestens einmal täglich hinsichtlich Zauneidechsen kontrolliert. Evtl. vorgefundene Tiere werden in die 
zuvor angelegten Ersatzhabitate verbracht (Maßnahme 5 ACEF). Vor dem Entfernen der Wurzelstöcke ab Ende Mai 
erfolgt ein mehrmaliges Begehen des Baufelds mit Kontrolle hinsichtlich dort verbliebener Zauneidechsen.   

Trotz Ausschöpfen aller zumutbarer Maßnahmen zur Vermeidung, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, 
dass im Eingriffsbereich einzelne Zauneidechsenexemplare verbleiben, verletzt oder getötet werden und es somit 
zu einem Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit Abs. 5 Satz 1,3 u. 5 BNatSchG kommt.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.2 V: Maßnahme Zauneidechse  

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

3 Prüfung der Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung 
des § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG i. V. m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

Der Artbestand der Zauneidechse in den Straßenböschungen der B 286 südlich von Schweinfurt und angrenzen-
den Wald- und Wegrändern wird als lokale Population angesehen, Vernetzungs- und Austauschbeziehungen zu 
anderen Lebensräumen wie Ruderalflächen in den noch unbebauten Bereichen des Gewerbegebietes sind wahr-
scheinlich. Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Zauneidechse innerhalb des UG wird mit gut bewer-
tet, da in den geeigneten Bereichen noch relativ viele Individuen der Art nachgewiesen werden konnten. (Wissen-
schaftlichen Studien zufolge konnten nie alle in einem Gebiet befindlichen Individuen gleichzeitig beobachtet 
werden (Blanke, 2010). Es ist demnach davon auszugehen, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Zauneidech-
sen bei der Erfassung unentdeckt bleibt). 

Durch die Vergrämung, das Abfangen und die Schaffung von Ersatzlebensräumen werden alle dem momentanen 
Wissensstand nach zur Verfügung stehende Maßnahmen ergriffen, die vermeiden können, dass Zauneidechsen zu 
Schaden kommen. Trotzdem kann eine Tötung oder Verletzung von einzelnen Individuen nicht gänzlich ausge-
schlossen werden.  

Die Wiederherstellungsmöglichkeit eines günstigen Erhaltungszustandes bleibt trotz des potenziellen Verlusts ein-
zelner Individuen gewährleistet. 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner nachhaltigen Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen auf beiden 
Ebenen 

 keiner, im Endergebnis weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populati-
onen  

 keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
 Kompensationsmaßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes erforderlich 

Ausnahmevoraussetzung erfüllt:  ja  nein  
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4.1.2.3  Amphibien, Fische, Weichtiere, Libellen, Tagfalter, Käfer 

Im Plangebiet sind aufgrund der Lebensraumausstattung keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

aufgeführten Amphibien-, Fisch-, Weichtier-, Libellen-, Tagfalter- oder Käferarten zu erwarten. 
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4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung oder Zer-

störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Vögel während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, 

die Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen im Zusammen-

hang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von Kolli-

sionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jewei-

lige Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen 

signifikant erhöht. 

 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten  

Im Jahr 2015 fand im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zum Streckenausbau der B 286 

zwischen Schweinfurt und Schwebheim eine Aktualisierung der zum Vorentwurf durchgeführten 

Kartierungen der Avifauna im Gebiet statt. Der Wirkraum der Erneuerung der Industriestraßenun-

terführung liegt innerhalb des Untersuchungsgebiets. 

Zur flächendeckenden Erfassungen der Avifauna wurden von Mitte März bis Ende Mai 2015 ins-

gesamt vier Begehungen (10.04., 21.04, 07.05. und 28.05. ) durchgeführt. 

Die Begehungen fanden zu den Hauptaktivitätsphasen dieser Tiergruppe, den frühen Morgen- 

stunden statt. Die Unterscheidung der einzelnen Arten im Gelände erfolgte im Wesentlichen an-

hand der artspezifischen Lautäußerungen sowie durch Sichtbeobachtungen.  

Bei fehlendem brutanzeigendem Verhalten wurde die Beobachtungsfrequenz zur Einschätzung 

des Status (in Anlehnung an Nitsche & Plachter 1987) herangezogen. Mögliche Erfassungslü-

cken ergeben sich, auf Grund des Untersuchungsumfanges, für Durchzügler sowie für Arten-

gruppen deren Balzaktivität sich außerhalb der eigentlichen Vogelbrutphase abspielt.  

Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde das Hauptaugenmerk auf die wertgebenden Arten, 

sprich alle Arten der Roten-Listen (Deutschland, Bayern und Region) und streng geschützten 

Vogelarten sowie weitere indikatorisch bedeutsame Arten gerichtet. Die in der Region weit ver-

breiteten Brutvogelarten wurden nur qualitativ aufgenommen, eine Festlegung in eine der oben 

genannten Kategorien unterblieb auf Grund der geringen Relevanz der Ergebnisse. 
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Innerhalb des Wirkraums wurden Bluthänfling, Dorngrasmücke, Goldammer und Nachtigall als 

planungsrelevante Brutvögel erfasst. Die Klappergrasmücke wurde ca. 150 m nördlich des UG 

als Brutvogel erfasst. Feldsperling und Schwarzkehlchen wurden auf den unbebauten Bereichen 

des Gewerbegebiets westlich des UG nachgewiesen. 

Tab. 1: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und 

potenziell vorkommenden Europäischen Vogelarten, für die Verbotstatbestände 

nicht von vornherein ausgeschlossen werden können 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL D RL B EHZ KBR  Nachweis / potenzi-
elles Vorkommen 

im Plangebiet 

Bluthänfling Carduelis cannabina V 3 s Eigener Nachweis: 

Unbebaute Flächen 

des Gewerbegebiets 

Schwebheim, Bö-

schungsbereich der B 

286 

Dorngrasmücke Sylvia communis - - g Eigener Nachweis: 

unbebaute Flächen 

des Gewerbegebiets 

Schwebheim, Obst-

wiese südlich St 2277

Feldsperling Passer montanus V V g Potenzial; eigener 

Nachweis unbebaute 

Flächen des Gewer-

begebietes Schweb-

heim außerhalb des 

Wirkraums 

Goldammer Emberiza citrinella - V g Eigener Nachweis: 

Böschungsbereiche 

der B 286, unbebaute 

Bereiche des Gewer-

begebiets Schweb-

heim 

Grünspecht Picus viridis - V u Nachweis bei der 

Nahrungssuche im 

Wirkraum; eigener 

Nachweis: Waldbe-

reiche westlich der B 

286, Kleingartenan-

lage südlich 

Schweinfurt, halbof-

fene Bereiche im UG

Nachtigall Luscinia megarhynchos - - g Eigener Nachweis: 

Böschungsbereiche 

der B 286 (UG), unbe-

baute Bereiche des 

Gewerbegebiets 

Schwebheim 

fett streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) 

RL D  Rote Liste Deutschland und  
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RL BY Rote Liste Bayern 0 ausgestorben oder verschollen 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 
 V Arten der Vorwarnliste 
 D Daten defizitär 
 - ungefährdet 

EHZ Erhaltungszustand KBR = kontinentale biogeographische Region 
 g günstig (favourable) 
 u ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 
 s ungünstig – schlecht (unfavourable – bad) 
 ? unbekannt 

 

 

Nachfolgend werden für die im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell vorkom-

menden Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

durch das Vorhaben hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Bestimmungen ermittelt. 

 

Arten, für die aufgrund ihrer Unempfindlichkeit, Häufigkeit und weiten Verbreitung mit ausrei-

chender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass durch die Maßnahme Verbotstatbestän-

de ausgelöst werden, sind in Tab. 4 aufgeführt. Für diese Arten findet keine weitergehende Be-

trachtung hinsichtlich Beeinträchtigungen und Gefährdungen durch das Vorhaben statt. 

Tab. 2: Europäische Vogelarten, für die Verbotstatbestände von vornherein ausge-

schlossen werden können 

deutscher Name wissenschaftlicher Name 

Amsel Turdus merula 

Bachstelze Motacilla alba 

Blaumeise Parus caeruleus 

Buchfink Fringilla coelebs 

Buntspecht Dendrocopos major 

Eichelhäher Garrulus glandarius 

Elster Pica pica 

Fitis Phylloscopus trochilus 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 

Gartengrasmücke Sylvia borin 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula 

Girlitz Serinus serinus 

Grünfink Carduelis chloris 

Haubenmeise Parus cristatus 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 

Haussperling Passer domesticus 

Heckenbraunelle Prunella modularis 

Jagdfasan Phasianus colchicus 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes 
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deutscher Name wissenschaftlicher Name 

Kleiber Sitta europaea 

Kohlmeise Parus major 

Mauersegler Apus apus 

Mäusebussard Buteo buteo 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 

Misteldrossel Turdus viscivorus 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 

Rabenkrähe Corvus corone 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Ringeltaube Columba palumbus 

Rohrweihe Circus aeruginosus 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 

Rotmilan Milvus milvus 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus 

Singdrossel Turdus philomelos 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus 

Star Sturnus vulgaris 

Stieglitz Carduelis carduelis 

Sumpfmeise Parus palustris 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 

Tannenmeise Parus ater 

Türkentaube Streptopelia decaocto 

Turmfalke Falco tinnunculus 

Wacholderdrossel Turdus pilaris 

Waldbaumläufer Certhia familiaris 

Weidenmeise Parus montanus 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 

Zilpzalp Phylloscopus collybita 
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Bluthänfling (Carduelis cannabina)  

Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen 

 Rote-Liste Status Deutschland: V  Bayern: 3 Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

   Status:  Brutvogel 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 
 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Der primäre Lebensraum des Bluthänflings sind sonnige und eher trockene Flächen, etwa Magerrasen in Ver-
bindung mit Hecken und Sträuchern, Wacholderheiden, Waldränder mit randlichen Fichtenschonungen, Anpflan-
zungen von Jungfichten, begleitet von einer niedrigen, samentragenden Krautschicht. Im Hochgebirge kann die 
Matten- und Zwergstrauchregion besiedelt werden. Als Brutvogel in der offenen, aber hecken- und buschreichen 
Kulturlandschaft kommt die Art auch am Rand von Ortschaften vor, wenn dort für die Anlage von Nestern geeig-
nete Büsche und Bäume stehen. Innerhalb der Siedlungen bieten Gärten, Friedhöfe, Grünanlagen und Obstplan-
tagen in der Brutzeit das geeignete Umfeld. Eine artenreiche Wildkrautflora spielt für die Ernährung fast das ganze 
Jahr über eine wichtige Rolle. 

Lokale Population: 

Der stark im Bestand abnehmende Bluthänfling konnte während der Erfassungen zur Strecke 2015 in den Offen-
landbereichen des UG und dessen Umfeld mit Verdacht auf 2 Brutpaare und weiteren 2 Nachweisen zur Brutzeit 
nachgewiesen werden. Aus der ASK existiert ein Nachweis für die Gewässer östlich von Grafenrheinfeld (Vogel-
lebensraum 5927-321, 2002). Die Artbestände mit Fortpflanzungsrevieren in der offenen Feldflur südlich von 
Schweinfurt bilden die lokale Population.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 
 - 3 und 5 BNatSchG 

Durch Erstellen des Ersatzbauwerks im Rahmen der Erneuerung der Brücke über die Industriestraße geht auch ein 
2015 genutzter Brutplatz des Bluthänflings verloren. In den Straßenbegleitgehölzen nördlich und südlich des Ein-
griffs sowie auf den unbebauten Flächen des Gewerbegebiets finden sich jedoch weiterhin für die Art geeignete 
Habitatstrukturen. Auf der für den Eingriff erforderlichen Ausgleichsfläche werden zudem für den Bluthänfling und 
andere in den Straßenbegleitgehölzen brütende Vogelarten geeignete Habitatstrukturen geschaffen. Die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt demnach im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Nach 
Fertigstellung des Streckenabschnitts Schweinfurt - Schwebheim werden die Böschungsbereiche wieder mit Ge-
hölzen bepflanzt, sodass sie von der Art wieder als Lebensraum genutzt werden können. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 2 V: Verbesserung der Habitatstrukturen für Vögel der halboffenen Landschaft     

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG 

Zur Vermeidung einer erheblichen Störung von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten finden die Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September) 
statt. Auch wenn eine Störung von Einzeltieren nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, ist diese nicht er-
heblich und führt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen   

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 
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Bluthänfling (Carduelis cannabina)  

Europäische Vogelart nach VRL

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 und 5 
 BNatSchG 

Eine Tötung oder Verletzung von Vögeln oder ihren Entwicklungsformen wird durch die Gehölzfällungen außerhalb 
der Brutzeit vermieden. 

Die Vögel sind bereits jetzt mit der stark befahrenen B 286 konfrontiert. Während der Dauer der Bauarbeiten sind 
Nistmöglichkeiten im Eingriffsbereich vorübergehend nicht nutzbar, so dass die Vögel eher außerhalb des Gefah-
renbereichs brüten werden und demnach einer geringeren Gefährdung durch Kollision unterliegen. Nach Vollen-
dung des neuen Brückenbauwerks wird sich die Kollisionsgefahr im Vergleich zur bestehenden Situation nicht sig-
nifikant erhöhen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen   

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

 

Dorngrasmücke (Sylvia communis)  

Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen 

 Rote-Liste Status Deutschland: - Bayern: - Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

   Status:  Brutvogel 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 
 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Mehr als die anderen Grasmücken ist die Dorngrasmücke Brutvogel der offenen Landschaft, die mit Hecken und 
Büschen oder kleinen Gehölzen durchsetzt ist. Extensiv genutzte Agrarflächen werden bevorzugt besiedelt, 
gemieden wird das Innere geschlossener Waldgebiete ebenso wie dicht bebaute Siedlungsflächen. Nur kleinere 
Waldgebiete werden am Rand, auf größeren Kahlschlägen und Lichtungen besiedelt. In Nordbayern sind neben 
Heckenlandschaften verbuschte Magerrasenlebensräume von Bedeutung, die Brut- und Nahrungshabitat im 
gleichen Lebensraum kombinieren. In Südbayern werden auch Bahndämme und Kiesgruben besiedelt. 

Lokale Population: 

Die Dorngrasmücke wurde während der Brutvogelerfassung zur Strecke 2015 mit Verdacht auf 3 Brutpaare 
innerhalb des UG und dessen Umfeld nachgewiesen. Als Lebensraum dienen die Straßenböschungen der B 286 
sowie weitere Offenlandbereiche. Aus der ASK existieren aus dem weiteren Umfeld des UG u.a. Nachweise für die 
Gewässer östlich von Grafenrheinfeld (ASK-Vogellebensraum 5927-321, 2002), südlich des Kühwasen-
Pointgrabens (ASK-Vogellebensraum 5927-359, 1997) und südöstlich des UG (ASK-Fundpunkte 6027-776, 1998). 
Die Artbestände mit Fortpflanzungsrevieren in der offenen Feldflur südlich von Schweinfurt bilden die lokale 
Population. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m.  bs. 5 Satz 1 
 - 3 und 5 BNatSchG 

Durch Erstellen des Ersatzbauwerks im Rahmen der Erneuerung der Brücke über die Industriestraße geht auch ein 
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Dorngrasmücke (Sylvia communis)  

Europäische Vogelart nach VRL

Brutplatz der Dorngrasmücke verloren. In den Straßenbegleitgehölzen nördlich und südlich des Eingriffs sowie auf 
den unbebauten Flächen des Gewerbegebiets finden sich weiterhin für die Art geeignete Habitatstrukturen. Auf der 
für den Eingriff erforderlichen Ausgleichsfläche werden zudem für die Dorngrasmücke und andere in den Straßen-
begleitgehölzen brütende Vogelarten geeignete Habitatstrukturen geschaffen. Die ökologische Funktion der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten bleibt demnach im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Nach Fertigstellung des 
Streckenabschnitts Schweinfurt - Schwebheim werden die Böschungsbereiche wieder mit Gehölzen bepflanzt, so-
dass sie von der Art wieder als Lebensraum genutzt werden können. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 2 V: Verbesserung der Habitatstrukturen für Vögel der halboffenen Landschaft     

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG 

Zur Vermeidung einer erheblichen Störung von Vögeln während der  Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten finden die Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September) 
statt. Auch wenn eine Störung von Einzeltieren nicht vollständig ausgeschlossen werden kann ist diese nicht erheb-
lich und führt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen   

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 und 5 
 BNatSchG 

Eine Tötung oder Verletzung von Vögeln oder ihren Entwicklungsformen wird durch die Gehölzfällungen außerhalb 
der Brutzeit vermieden. 

Die Vögel sind bereits jetzt mit der stark befahrenen B 286 konfrontiert. Während der Dauer der Bauarbeiten sind 
Nistmöglichkeiten im Eingriffsbereich vorübergehend nicht nutzbar, so dass die Vögel eher außerhalb des Gefah-
renbereichs brüten werden und demnach einer geringeren Gefährdung durch Kollision unterliegen. Nach Vollen-
dung des neuen Brückenbauwerks wird sich die Kollisionsgefahr im Vergleich zur bestehenden Situation nicht sig-
nifikant erhöhen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen    

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

 

 

Feldsperling (Passer montanus)  

Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: V   Bayern: V Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 
   Status:  potenzieller Brutvogel, Nahrungsgast 
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Feldsperling (Passer montanus)  

Europäische Vogelart nach VRL

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 
 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Der Feldsperling ist in Bayern Brutvogel in offenen Kulturlandschaften mit Feldgehölzen, Hecken und bis 50 ha 
großen Wäldern mit älteren Bäumen, in Streuobstwiesen und alten Obstgärten. Künstliche Nisthöhlen werden 
häufig angenommen, auch Hohlräume von Beton- und Stahlmasten u.ä. Im Randbereich ländlicher Siedlungen, die 
an die offene Feldflur grenzen, ersetzt der Feldsperling z.T. den Haussperling und übernimmt dessen Niststätten an 
Gebäuden, auch in Kleingartensiedlungen ist er zu erwarten. 

Lokale Population: 

Der Feldsperling wurde während der Brutvogel-Erfassung zur Strecke 2015 in den Offenlandbereichen im Umfeld 
des UG mit Verdacht auf 1 Brutpaar nachgewiesen. Aus der ASK bestehen zudem Nachweise für das Offenland 
mit Graben südlich des Kühwasen-Pointgrabens (ASK-Vogellebensraum 5927-359, 1997) und das Esbachholz 
östlich von Schwebheim (ASK-Lebensraum 6027-680, 1997). Die Artbestände mit Fortpflanzungsrevieren in der 
offenen Feldflur südlich von Schweinfurt bilden die lokale Population.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m.  bs. 5 Satz 1 
 - 3 und 5 BNatSchG 

Durch Erstellen des Ersatzbauwerks im Rahmen der Erneuerung der Brücke über die Industriestraße sind keine 
Brutstätten des Feldsperlings betroffen. Eine Schädigung oder Zerstörung von Lebensstätten wird demnach ausge-
schlossen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG 

Zur Vermeidung einer erheblichen Störung von Vögeln während der  Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten finden die Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September) 
statt. Auch wenn eine Störung von Einzeltieren nicht vollständig ausgeschlossen werden kann ist diese nicht erheb-
lich und führt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen   

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 und 5 
 BNatSchG 

Im Eingriffsbereich finden sich keine geeigneten Brutstätten der Art. 

Die Vögel sind bereits jetzt mit der stark befahrenen B 286 konfrontiert. Im Eingriffsbereich wurden während der Er-
fassungen 2015 keine Brutplätze der Art nachgewiesen. Zudem sind während der Dauer der Bauarbeiten Nistmög-
lichkeiten im Eingriffsbereich vorübergehend nicht nutzbar, so dass die Vögel eher außerhalb des Gefahrenbe-
reichs brüten werden und demnach einer geringeren Gefährdung durch Kollision unterliegen. Nach Vollendung des 
neuen Brückenbauwerks wird sich die Kollisionsgefahr im Vergleich zur bestehenden Situation nicht signifikant er-
höhen. 
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Feldsperling (Passer montanus)  

Europäische Vogelart nach VRL

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

 

Goldammer (Emberiza citrinella)  

Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen 

 Goldammer (Emberiza citrinella) 

Rote-Liste Status Deutschland: -   Bayern: V Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 
   Status:  Brutvogel 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 
 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Goldammer ist ein Bewohner der offenen, aber reich strukturierten Kulturlandschaft. Ihre Hauptverbreitung hat 
sie in Wiesen- und Ackerlandschaften, die reich mit Hecken, Büschen und kleinen Feldgehölzen durchsetzt sind, 
sowie an Waldrändern gegen die Feldflur. Ebenso findet man sie an Grabenböschungen und Ufern mit verein-
zelten Büschen, auf Sukzessionsflächen in Sand- und Kiesabbaugebieten und selbst in Straßenrandpflanzungen. 
Größere Kahlschläge und Windwurfflächen im Hochwald werden rasch, aber nur bis zur Bildung eines geschlos-
senen Bestandes besiedelt. Auch in Schneeheide-Kiefernwäldern und schütter bewachsenen Terrassen dealpiner 
Wildflüsse brüten Goldammern. 

Lokale Population: 

Die Goldammer konnte während der Erfassungen zur Strecke 2015 mit Verdacht auf 2 Brutreviere innerhalb des 
UG nachgewiesen werden. Auch aus der ASK existieren zahlreiche Nachweise im weiteren Umfeld. Die 
nächstgelegenen liegen für die Abbaubereiche östlich von Grafenrheinfeld (ASK-Vogellebensraum 5927-321, 
2002), den Wald östlich von Schwebheim (ASK-Vogellebensraum 5927-275, 1997) und das Offenland südlich des 
Kühwasen-Pointgrabens vor (ASK-Vogellebensraum 5927-359, 1997). Der Artbestand mit Fortpflanzungsrevieren 
in der halboffenen Landschaft südlich von Schweinfurt bildet die lokale Population. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m.  bs. 5 Satz 1 
 - 3 und 5 BNatSchG 

Durch Erstellen des Ersatzbauwerks im Rahmen der Erneuerung der Brücke über die Industriestraße kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass auch ein Brutplatz der Goldammer verloren geht. Im Straßenbegleitgrün nördlich und 
südlich des Eingriffs sowie auf den unbebauten Flächen des Gewerbegebiets finden sich weiterhin für die Art ge-
eignete Habitatstrukturen. Auf der für den Eingriff erforderlichen Ausgleichsfläche werden zudem für die Goldam-
mer und andere im Straßenbegleitgrün brütende Vogelarten geeignete Habitatstrukturen geschaffen. Die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt demnach im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Nach 
Fertigstellung des Streckenabschnitts Schweinfurt - Schwebheim werden die Böschungsbereiche wieder mit Ge-
hölzen bepflanzt, sodass sie von der Art wieder als Lebensraum genutzt werden können. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 
 2 V: Verbesserung der Habitatstrukturen für Vögel der halboffenen Landschaft     

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Goldammer (Emberiza citrinella)  

Europäische Vogelart nach VRL

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG 

Zur Vermeidung einer erheblichen Störung von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten finden die Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September) 
statt. Auch wenn eine Störung von Einzeltieren nicht vollständig ausgeschlossen werden kann ist diese nicht erheb-
lich und führt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen   

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 und 5 
 BNatSchG 

Eine Tötung oder Verletzung von Vögeln oder ihren Entwicklungsformen wird durch die Baufeldfreiräumung außer-
halb der Brutzeit vermieden. 

Die Vögel sind bereits jetzt mit der stark befahrenen B 286 konfrontiert. Während der Dauer der Bauarbeiten sind 
Nistmöglichkeiten im Eingriffsbereich vorübergehend nicht nutzbar, so dass die Vögel eher außerhalb des Gefah-
renbereichs brüten werden und demnach einer geringeren Gefährdung durch Kollision unterliegen. Nach Vollen-
dung des neuen Brückenbauwerks wird sich die Kollisionsgefahr im Vergleich zur bestehenden Situation nicht sig-
nifikant erhöhen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Zeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen  

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

 

Grünspecht (Picus viridis) 

Europäische Vogelart nach VRL 

1. Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: - Bayern: V Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 
   Status:  Nahrungsgast 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 
 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Der Grünspecht besiedelt lichte Wälder und die Übergangsbereiche von Wald zu Offenland, also abwechslungs-
reiche Landschaften mit einerseits hohem Gehölzanteil, andererseits mit mageren Wiesen, Säumen, Halbtrocken-
rasen oder Weiden. In und um Ortschaften werden Parkanlagen, locker bebaute Wohngegenden mit altem Baum-
bestand (z.B. Villenviertel) und Streuobstbestände regelmäßig besiedelt. Entscheidend ist ein Mindestanteil kurz-
rasiger, magerer Flächen als Nahrungsgebiete, die reich an Ameisenvorkommen sind. Außerhalb der Alpen werden 
Nadelwälder gemieden. Brutbäume sind alte Laubbäume, vor allem Eichen, in der Regel in Waldrandnähe, in Feld-
gehölzen oder in lichten Gehölzen. Dies dürfte der Grund für die deutliche Bevorzugung der laubholzreichen 
Naturräume in Nordbayern sowie von städtischen Grünanlagen sowie Au- und Leitenwäldern in Südbayern sein. 

Lokale Population:  

Für den Grünspecht existieren ältere Nachweise aus der ASK für die Waldbereiche im Nordosten des UG (Spital-
holz, ASK-Vogellebensraum 5927-305, 1997) und im Süden des UG (Kapitelwald, ASK-Lebensraum 6027-698, 
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Grünspecht (Picus viridis) 

Europäische Vogelart nach VRL 

1998) sowie für die Abbaugewässer mit angrenzenden Waldbereichen westlich des UG (ASK-Gewässerlebens-
raum 5927-064, 1992). Während der Kartierungen 2015 konnte die Art in den Waldbereichen westlich der B 286 
sowie im Wohngebiet von Schwebheim nachgewiesen werden. Außerhalb der Brutzeit konnte ein Grünspecht bei 
der Nahrungssuche innerhalb des UG gesichtet werden, als Brutbäume geeingete Altbäume finden sich nicht im 
Eingriffsbereich. Die Artbestände mit Brutvorkommen in den Wäldern südlich des Mains bei Schweinfurt bilden die 
lokale Population. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m.  Abs. 5 Satz 
 1 – 3 und 5 BNatSchG 

Im Eingriffsbereich finden sich keine für die Art geeigneten Habitatbäume. Eine Schädigung oder Zerstörung von 
Lebensstätten ist demnach auszuschließen.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  -  

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Auch wenn Störungen einzelner Grünspechte durch bau- und betriebsbedingte Effekte während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten nicht ausgeschlossen werden können, so sind die-
se nicht erheblich und führen aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und Verbreitung nicht zu einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustands der lokalen Population.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: -  

 CEF-Maßnahmen erforderlich: -  

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 und 5 
 BNatSchG 

Im Eingriffsbereich existieren keine für die Art geeigneten Habitatbäume. Eine Tötung oder Verletzung von Vögeln 
oder ihren Entwicklungsformen im Zuge der Baumfällungen ist demnach auszuschließen. 

Die Art ist bereits jetzt mit der stark befahrenen B 286 konfrontiert. Durch den Neubau der Unterführung der Indust-
riestraße ist keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollision abzusehen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

 

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)  

Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: -   Bayern: - Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 
   Status:  Brutvogel 
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Nachtigall (Luscinia megarhynchos)  

Europäische Vogelart nach VRL

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 
 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Nachtigall brütet in Bayern vor allem in Weich- und Hartholzauen der Flusstäler. In ihrem nordbayerischen 
Hauptverbreitungsgebiet ist sie aber auch typisch für feuchte bis trockene, lichte und gebüschreiche Eichenwälder 
sowie klimabegünstigte Trockenhänge mit Buschwerk und auch Weinbergsgelände. In Unterfranken brütet sie auch 
in Parks und alten Gärten innerhalb von Städten (z.B. in Würzburg und Schweinfurt). 

Lokale Population: 

Während der Erfassungen zur Strecke 2015 wurde die Nachtigall innerhalb und im Umfeld des UG mit Verdacht auf 
je ein Brutpaar nachgewiesen. Der nächstgelegene Nachweis aus der ASK liegt für den Kapitelwald östlich von 
Grafenrheinfeld (ASK-Vogellebensraum 5927-315, 1990) vor.   

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m.  bs. 5 Satz 1 
 - 3 und 5 BNatSchG 

Bei den Kartierungen 2015 wurden keine Brutplätze der Nachtigall innerhalb des zukünftigen Baufeldes registriert. 
Dennoch kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass durch Erstellen des Ersatzbauwerks im Rahmen der 
Erneuerung der Brücke über die Industriestraße ein Brutplatz der Art verloren geht. In den Straßenbegleitgehölzen 
nördlich und südlich des Eingriffs sowie auf den unbebauten Flächen des Gewerbegebiets finden sich weiterhin für 
die Art geeignete Habitatstrukturen. Auf der für den Eingriff erforderlichen Ausgleichsfläche werden zudem für die 
Nachtigall und andere in den Straßenbegleitgehölzen brütende Vogelarten geeignete Habitatstrukturen geschaffen. 
Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt demnach im räumlichen Zusammenhang ge-
wahrt. Nach Fertigstellung des Streckenabschnitts Schweinfurt - Schwebheim werden die Böschungsbereiche wie-
der mit Gehölzen bepflanzt, sodass sie von der Art wieder als Lebensraum genutzt werden können. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 2 V: Verbesserung der Habitatstrukturen für Vögel der halboffenen Landschaft     

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 und 5 BNatSchG 

Zur Vermeidung einer erheblichen Störung von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten finden die Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September) 
statt. Auch wenn eine Störung von Einzeltieren nicht vollständig ausgeschlossen werden kann ist diese nicht erheb-
lich und führt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen   

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 und 5 
 BNatSchG 

Eine Tötung oder Verletzung von Vögeln oder ihren Entwicklungsformen wird durch die Gehölzfällungen außerhalb 
der Brutzeit vermieden. 

Die Vögel sind bereits jetzt mit der stark befahrenen B 286 konfrontiert. Während der Dauer der Bauarbeiten sind 
Nistmöglichkeiten im Eingriffsbereich vorübergehend nicht nutzbar, so dass die Vögel eher außerhalb des Gefah-
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Nachtigall (Luscinia megarhynchos)  

Europäische Vogelart nach VRL

renbereichs brüten werden und demnach einer geringeren Gefährdung durch Kollision unterliegen. Nach Vollen-
dung des neuen Brückenbauwerks wird sich die Kollisionsgefahr im Vergleich zur bestehenden Situation nicht sig-
nifikant erhöhen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  
 1.1 V: Jahreszeitliche Beschränkung der Baum- und Gehölzfällungen   

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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5. Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Vorausset-
zungen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG 

Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG kann von den Verboten des § 44 BNatSchG Ausnah-

men zugelassen werden.  

Nachfolgend wird zusammenfassend dargelegt, ob folgende naturschutzfachliche Ausnahme-

voraussetzungen erfüllt sind.  

a) im Falle betroffener Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie 

 Keine zumutbare Alternative gegeben ist. 

 Darlegung, dass die Gewährung einer Ausnahme für die Durchführung des Vorhabens zu 

keiner nachhaltigen Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes führt bzw. dass 

sich der jetzige ungünstige Erhaltungszustand im Endergebnis jedenfalls nicht weiter ver-

schlechtern wird. Dabei wird auf die ausführlichen Darlegungen zur Wahrung des Erhal-

tungszustandes der Arten in Kap. 4 Bezug genommen.   

 

5.1 Keine Alternative aus artenschutzrechtlicher Sicht 

Im Vorgriff zu dieser Planung wurde vom Staatlichen Bauamt eine abschnittsweise Erneuerung 

der Brücke mit bauzeitlicher Aufrechterhaltung und Nutzung der Bestandsbrücke zur Verkehrs-

führung planerisch untersucht und bewertet. Im Ergebnis wurde die bauzeitliche Herstellung ei-

ner Brückenumfahrung mit Herstellung einer Behelfsbrücke über die Industriestraße als bautech-

nische und wirtschaftliche Vorzugslösung herausgearbeitet. 

Diese Vorplanung beinhaltet die Variantenuntersuchung für die bauzeitliche Umfahrung mit Be-

helfsbrücke.  

Bauwerksnahe Umfahrungen der Brücke über das bestehende öffentliche Straßennetz stehen 

nicht zur Verfügung. Im Ergebnis wird zur bauzeitlichen Führung des öffentlichen Verkehrs eine 

Umfahrung erforderlich. (s. Erläuterungsbericht, Kap. 1.1.1, Stand 15.06.2016) 

Als Alternative wäre eine Umfahrung auf der Südwestseite der bestehenden B 286 denkbar. 

Dagegen spricht, dass die in Zukunft geplante Verbreiterung der B 286 in diesem Bereich auf 

drei Streifen auf der Nordostseite geplant ist. Demnach würden dann auf beiden Seiten der B 286 

Eingriffe in die Straßennebenflächen anfallen. 

 

Ergebnis der Alternativenprüfung: 

Eine Umfahrung auf der Südwestseite als denkbare Alternative hätte aus artenschutzrechtlichen 

Gründen keinen Vorteil, da ebenfalls in Zauneidechsenlebensräume eingegriffen wird. Beide 

Alternativen, die dem Zweck einer Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses während der Bauzeit 

für das Ersatzbauwerk der Industriestraßenunterführung dienen, lösen demnach Verbotstatbe-

stände gemäß § 44 BNatSchG aus. Durch Umfahrung auf der Nordwestseite, wo später auch der 

Ausbau der B 286 erfolgen soll, wird der Eingriffsbereich in Zauneidechsenlebensräume insge-

samt minimiert. 
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5.2 Wahrung des Erhaltungszustandes 

5.2.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL wurden innerhalb des Plangebiets nicht nachgewie-
sen. Potenzielle Lebensräume kommen nicht vor.   
 
 

5.2.2 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Tierarten nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

In folgender Tabelle werden die Ergebnisse des Kap. 4.1.2 zusammengefasst: 

Tab. 3: Verbotstatbestände und Erhaltungszustand für die Tierarten des Anhangs IV a) 

der FFH-Richtlinie 

Artname Verbots-
tatbestän-

de 

aktueller Erhal-
tungszustand 

Auswirkung auf den Erhaltungszustand der 

Art 

deutsch wissen-

schaftlich 

§ 44 Abs. 1 

i.V.m. Abs. 

5 

BNatSchG 

lokal biogeo-

graphi-

sche 

Region 
KBR 

auf lokaler  

Ebene 

in der biogeographi-

schen Region 

Zauneidechse Lacerta agilis X, V, CEF B u keine nachhaltige 
Verschlechterung 

keine nachhaltige 
Verschlechterung 

X Verbotstatbestand erfüllt   
– Verbotstatbestand nicht erfüllt 
V, CEF, K: Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, Kompensationsmaßnahmen erforderlich 

Erhaltungszustandes der lokalen Population:  A hervorragender Erhaltungszustand; B guter Erhaltungszustand,  
C mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand 

Erhaltungszustand Biogeographische Region: vgl. Tabelle 1 
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5.2.3 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

In folgender Tabelle werden die Ergebnisse des Kap. 4.2 zusammengefasst: 

Tab. 4: Verbotstatbestände und Erhaltungszustand für die Europäischen Vogelarten 

Artennamen Verbotstat-
bestände 

aktueller Erhaltungs-
zustand 

Auswirkung auf den 

Erhaltungszustand

der Art 

deutsch wissenschaftlich § 44 Abs. 1 

i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG 

 

auf loka-

ler  

Ebene 

biogeo-

graphi-

sche 

Region 

Bayerns
KBR 

 

Bluthänfling Carduelis cannabina V C s keine nachhaltige 
Verschlechterung 

Dorngrasmücke Sylvia communis V B g keine nachhaltige 
Verschlechterung 

Feldsperling Passer montanus V B g keine nachhaltige 
Verschlechterung 

Goldammer Emberiza citrinella V B g keine nachhaltige 
Verschlechterung 

Grünspecht Picus viridis V B u keine nachhaltige 
Verschlechterung 

Nachtigall Luscinia megarhyn-
chos 

V b g keine nachhaltige 
Verschlechterung 

Abkürzungen vgl. Tabelle 3 

bsw-hoku
Linien

bsw-hoku
Textfeld
Heidenfelder Straße



ifanos planung Unterlage 19.3 
 

B 286, ERN Brücke über Industriestraße bei Schwebheim - 31 - 
 
 

6. Gutachterliches Fazit 

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass durch Umsetzung des 

geplanten Bauvorhabens trotz Berücksichtigung der getroffenen vorgezogenen Aus-

gleichs-(CEF-)Maßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG erfüllt werden. 

 

Eine Tötung oder Verletzung von Vögeln, die in Gehölzen bzw. Bäumen oder deren direkten 

Umfeld nisten (Bluthänfling, Dorngrasmücke, Nachtigall, Goldammer), oder ihrer Entwicklungs-

formen wird durch die Baumfällungen außerhalb der Brutzeit (März-September) vermieden 

(Maßnahme 1.1 V).  

Auf der für den Eingriff erforderlichen Ausgleichsfläche werden für in den Straßenbegleitgehölzen 

brütende Vogelarten wie Bluthänfling, Dorngrasmücke, Nachtigall und Goldammer geeignete 

Habitatstrukturen in Form von Extensivgrünland und Heckenbereichen geschaffen (Vermei-

dungsmaßnahme 2 V). 

Zur Minimierung eines Eingriffs in Zauneidechsenhabitate werden im Bereich der zukünftigen 

Baufelder zwischen Oktober und Februar vor Beginn der Baumaßnahme durch bodennahes 

Abschneiden der Gehölze und Mähen der Grasflächen mit Entfernen des Mahdguts Habitatstruk-

turen für die Zauneidechse entfernt. Die Entfernung der Strukturen erfolgt in Richtung zu den 

Ersatzhabitaten (Maßnahme 5 ACEF) hin. Im Frühjahr werden entlang der Baufeldgrenze ein Am-

phibien-/ Reptilienzaun aufgestellt und auf der Baufeldseite mehrere Eimer mit Prädatorenschutz 

(Einbringen von Moos als Versteckmöglichkeit) im Abstand von 3-5 m eingegraben. Die Eimer 

werden mindestens einmal täglich hinsichtlich Zauneidechsen kontrolliert. Evtl. vorgefundene 

Tiere werden in die zuvor angelegten Ersatzhabitate verbracht (Maßnahme 5 ACEF). Vor dem 

Entfernen der Wurzelstöcke ab Ende Mai erfolgt ein mehrmaliges Begehen des Baufelds mit 

Kontrolle hinsichtlich dort verbliebener Zauneidechsen. Sollten noch Zauneidechsen vorgefunden 

werden, so werden die Tiere abgefangen und in die Ersatzhabitate verbracht (Vermeidungsmaß-

nahme 1.2 V).  

 

Die Böschungen der Umfahrung werden zur Vermeidung einer Besiedlung der nur zeitlich be-

grenzt zur Verfügung stehenden Bereiche zauneidechsenfeindlich gestaltet (Humusandeckung, 

Ansaat von Intensivgrün ohne Kräuter) (Vermeidungsmaßnahme 3 V). 

In den Böschungsbereichen östlich der B 286 sind nördlich und südlich der Industriestraße Zaun-

eidechsen-Lebensräume betroffen. Zur Gewährleistung von Ausweichmöglichkeiten für die Art 

werden beiderseits der B 286 je zwei Flächen vor Beginn der Bauarbeiten freigeräumt und durch 

Strukturanreicherung als Zauneidechsenhabitat gestaltet (CEF-Maßnahme 5 ACEF; genaue Lage 

s. Unterlage 9.1 Maßnahmenplan).  

Trotz Ausschöpfens aller nach momentanem Wissensstand möglichen Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Verbotstatbestände nach § 44 

erfüllt sind. Durch die Baufeldfreimachung als auch während der Bautätigkeiten können Zau-

neidechsen durch Einsatz von Maschinen verletzt oder getötet werden. Das Tötungsrisiko durch 

Maschinen im Zuge der Baumaßnahme wird als höher eingestuft als das allgemeine Tötungsrisi-
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ko und ist demnach gegenüber einem Zustand ohne Baumaßnahme signifikant erhöht. Bei signi-

fikanter Erhöhung des Tötungsrisikos tritt gemäß des Urteils der Ortsumgehung Freiberg vom 

04.07.2011 (s.u.) eine Erfüllung des Verbotstatbestands der Tötung in Kraft. Eine Ausnahme von 

den Verboten des § 44 BNatSchG kann gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG zugelassen 

werden, da zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses vorhanden sind, zu der 

Ausbauplanung keine zumutbare Alternative besteht und eine nachhaltige Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population als auch des Erhaltungszustandes auf Ebene der 

biographischen Region nicht gegeben ist. Über die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen hinaus-

gehende Kompensationsmaßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind nicht notwen-

dig.  

 

 

bsw-hoku
Linien

bsw-hoku
Textfeld
Heidenfelder Straße



ifanos planung Unterlage 19.3 
 

B 286, ERN Brücke über Industriestraße bei Schwebheim - 33 - 
 
 

Literatur- und Quellenverzeichnis 

Bauer, H.-G., Bezzel, E., Fiedler, W. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas, AULA-

Verlag, Wiebelsheim. 

Bayerisches Landesamt für Umwelt (Abfragestand 5/2015): Auszug aus der Artenschutzkartie-

rung. 

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): Arteninformationen zu saP-relevanten Arten 

(http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ - Stand der Internetseite Februar 2016) 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern und Bund 

Naturschutz in Bayern (2004): Fledermäuse in Bayern (sog. „Fledermausatlas Bayern“), Verlag 

Eugen Ulmer. 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Ornithologische Gesellschaft in Bayern und Landes-

bund für Vogelschutz in Bayern (2005): Brutvögel in Bayern (sog. „Brutvogelatlas Bayern“), Ver-

lag Eugen Ulmer. 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2003): Rote Liste der gefährdeten Tiere Bayerns. 

Schriftenreihe Heft 166. 

Bayerisches Staatsministerium Für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (StMUGV) 

(Hrsg.) (2005): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Gefäßpflanzen Bayerns – Kurzfassung. 

Bayerisches Staatsministerium für Landschaft und Umweltfragen (12/2007): Arten- und Bio-

topschutzprogramm, Landkreisband Schweinfurt. 

Blotzheim, Urs N. Glutz von (1987): Handbuch der Vögel Mitteleuropas; eBook-Ausgabe, 2001. 

BMU (Bundesministerium für Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 

Hrsg.) (2005): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, (Bundesnaturschutzgesetz) 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 100 G v. 7.8.2013  

Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze 

Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere 

Garniel, A. et al. (2010):  Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, Ausgabe 2010 (FuE-Vorhaben 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung). 

Glitzner, I., Beyerlein, P., Brugger, C., Egermann, F., Paill, W., Schlögel, B., Tataruch, F. (1999): 

Literaturstudie zu anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen von Straßen auf die Tierwelt. 

Endbericht. Erstellt im Auftrag des Magistrates der Stadt Wien, Abteilung 22 – Umweltschutz. 

„G5“ – Game-Management, Graz. 176 S + 59 S Anhang. 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH (2006): Übersicht zur Abschätzung von 

maximalen Entfernungen zwischen Biotopen für Tierpopulationen in Bayern Stand Dezember 

2006 URL: http:/www.pan-gmbh.com/dload/TabEntfernungen.pdf 

Plachter., H. Bernotat, D. Müssner, R. & Riecken, U. (2002): Entwicklung und Festsetzung von 

Methodenstandards im Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.). Schriftenreihe für Land-

schaftspflege und Naturschutz . Heft 70. Bonn 

bsw-hoku
Linien

bsw-hoku
Textfeld
Heidenfelder Straße



ifanos planung Unterlage 19.3 
 

B 286, ERN Brücke über Industriestraße bei Schwebheim - 34 - 
 
 

Reck, H. (1996): Bewertungsfragen im Arten- und Biotopschutz und ihre Konsequenzen für bio-

logische Fachbeiträge zu Planungsvorhaben. In Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung. 

Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in Laufen (ANL) (Hrsg.) Laufener 

Seminarbeiträge 3. Laufen 

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K. und Sudfeldt, C. 

(2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Bundesamt für Natur-

schutz. 

Trautner, J. et al. (2006): Geschützte Arten in Planungs- und Zulassungsverfahren. Books on 

Demand GmbH, Norderstedt 

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - 

BArtSchV) vom 16.2.2005 zuletzt geändert durch Art. 10 G vom 21.1.2013. 

 

bsw-hoku
Linien

bsw-hoku
Textfeld
Heidenfelder Straße



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




